
AUSTROMATISIERUNG

Fo
to

s:
 C

on
tr

a;

Der Oberste Gerichtshof hat in einem aktuellen Urteil (GZ 4
Ob 49/21s) erkannt, dass Verbraucher, die einer irreführen-
den Werbung unterlegen sind, Ansprüche auf Schadenersatz
gegen den irreführenden Unternehmer geltend machen
können.
Der OGH musste nämlich folgenden Fall beurteilen: Die Klä-
ger begehrten von dem beklagten Unternehmer die Zahlung
von 60.000 Euro und brachten dazu vor, dass sie Opfer eines
Diebstahls in ihrer Privatwohnung geworden sind, in der sich
ein vom beklagten Unternehmer in Verkehr gebrachter Safe
befand. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hätte sich ein Geldbe-
trag von ca. 60.000 Euro im Safe befunden.
Für die Kläger war es beim Kauf dieses Safes wichtig gewe-
sen, dass er die Sicherheitsklasse EN-1 erfüllt, um die dahin-
gehenden Bedingungen für darin verwahrtes Geld bzw.
Wertgegenstände ihrer Versicherung zu erfüllen.
Auf der Website des beklagten Unternehmers wurde der 
Safe so beschrieben, dass er die Sicherheitsstufe EN-1 nach
CSN EN 1 1143-1 erfülle – auch auf der Verpackung war diese
Sicherheitsstufe ausgewiesen. Zudem befand sich auf dem
Safe selbst eine Plakette, die unter dem Titel »Resistance 
Grade« die Information »1/CSN EN 1 1143-1: 2013« enthielt. 
Aufgrund dieser Angaben des beklagten Unternehmers sind
die Kläger davon ausgegangen, dass der Safe tatsächlich die
Sicherheitsklasse EN-1 erfüllt. Die Haushaltsversicherung der
Kläger hat aber die Deckung des Schadens mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass der Safe nicht der Sicherheitsklasse 
EN-1 entspricht. 
Der gerichtlich bestellte Sachverständige ist ebenfalls zum 
Ergebnis gelangt, dass die Plakette mit der Sicherheitsstufe
EN-1 nicht den Tatsachen entspricht und der Safe nicht die
geforderte Sicherheitsstufe aufweist. Da die Klage gegen die
Haushaltsversicherung eben aus diesem Grund abgewiesen
wurde, haben die Kläger sich in weiterer Folge direkt an den
beklagten Unternehmer gerichtlich gewandt, da seine Be-
zeichnung nicht korrekt und somit irreführend war. 
Der beklagte Unternehmer wendete gegen den Vorwurf der
irreführenden Geschäftspraktik ein, dass die Zertifizierung
des Safes durch andere Institute sehr wohl als ausreichend
befunden wurde sowie ferner, dass er kein direkter Vertrags-
partner der Kläger war und sohin auch keinen (vertraglichen)
Schaden ersetzen müsse.
Der OGH erkannte, dass die Irreführung über die Sicherheits-
klasse des Safes eine irreführende Geschäftspraxis darstellt.
Obwohl der beklagte Unternehmer kein direkter Vertrags-
partner der Kläger war und der Safe nicht direkt von ihm an-
geschafft wurde, haftet dieser aufgrund seiner fehlerhaften
Angaben und der von ihm veranlassten irreführenden Wer-
bung sehr wohl – auch ohne Vertrag – den Klägern gegen-
über. Der beklagte Unternehmer musste sohin der Familie
den dadurch entstandenen Vermögensschaden, nämlich den
Bargeldbetrag (samt prozessualen Kosten) ersetzen.

Schadenersatz bei 
irreführender Werbung
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Der italienische Hersteller Inxpect bringt mit dem »SBV«-System
die Weiterentwicklung des erprobten und SIL2/PL-d-zertifizier-
ten »LBK«-Sicherheits-Radarsystems auf den Markt. Die hierzu-
lande beim Sicherheitsexperten Contra erhältliche 3D-Radarlö-

sung wartet mit neuen Sensoren, neuer Firmware, größerer
Reichweite und verbessertem Erfassungswinkel auf. 

Weiterentwickeltes
Sicherheitsradar

Nächste 
Generation der 

dreidimensionalen Zugangs - 
sicherung geht an den Start

Das 3D-Sicherheitsradar kommt
dann zum Einsatz, wenn Berei-
che abgesichert werden, an de-

nen andere Techniken an ihre Grenzen
stoßen: Auch wenn sich Staub, Späne,
Rauch, Dampf, Wasser oder Produktions-
abfälle in der Umgebung befinden, 
garantiert das System die zuverlässige
Absicherung. Die fortschrittliche Firm-
ware, die das 24-GHz Frequenzband
nutzt, filtert die genannten Störeinflüsse
– somit werden Fehlalarme vermieden
und die Produktivität erhöht. Die Radar-
wellen erfassen den Gefahrenbereich
und lassen den Sicherheitsbereich im
dreidimensionalen Raum entstehen. Das
Safety-Radar ist mit SIL2/PL-d-Zertifizie-
rung und Wiederanlaufsperre speziell
für industrielle Sicherheitsanwendun-
gen konzipiert. Das System erkennt, ob
sich noch Menschen im Gefahrenbereich
befinden und verhindert den erneuten
Start der Maschine. Störeinflüsse wäh-
rend des Produktionsprozesses werden

durch entsprechende Firmware gefiltert.
Die Radarsysteme »SBV« und »LBK« be-
stehen jeweils aus Steuerungseinheit
und Sensoren, die zwischen den beiden
Systemen beliebig kombinierbar sind.

Intuitive Konfiguration

An eine Steuerungseinheit können bis
zu sechs Sensoren angeschlossen wer-
den – der Überwachungsbereich be-
trägt bis zu max. 5 m.  Mit der Softwa-
re »Inxpect Safety« ist die Konfigurati-
on intuitiv und einfach realisierbar – bei
regelmäßig geformten Bereichen kann
sich das System sogar automatisch kon-
figurieren. Auch lassen sich Muting-Be-
reiche mit unterschiedlichem Verhalten
festlegen, sodass Personen und Bedie-
nungspersonal bei Bedarf unter ge -
sicherten Bedingungen Zugang zur 
Maschine erhalten.    (r.PA./TR)

INFOLINK: www.contra.at
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